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tung der Rechtsvorschriften zu sichern. Sie organisieren und 
koordinieren die gesellschaftliche Preiskontrolle zur Einhal
tung der Preisdisziplin im Handel und in den Gaststätten, in 
den Reparatur- und Dienstleistungsbetrieben sowie in den 
kulturellen, sozialen und sportlichen Einrichtungen im Terri
torium. Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und 
Gemeinden arbeiten dabei mit den Volkskontrollausschüssen, 
den Gruppen der Volkskontrolle, den Arbeiterkontrolleuren 
der Gewerkschaft, den Preisaktivs der Betriebe und Einrich
tungen sowie mit den Verkaufsstellenausschüssen und den 
HO-Beiräten zusammen.

(2) Die Räte der Städte und Gemeinden können bei erfolg
reicher Arbeit zur Sicherung einer hohen Preisdisziplin vom 
Rat des Kreises zusätzliche finanzielle Mittel aus den außer
planmäßigen Einnahmen des Kreises erhalten.

§58

Bauwesen, Städtebau und Wohnungswesen

(1) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und Ge
meinden sichern die Einordnung der Maßnahmen des Neu
baues, der Modernisierung, des Um- und Ausbaues sowie der 
Baureparaturen in die planmäßige Entwicklung der Stadt und 
Gemeinde.

(2) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und Ge
meinden erfüllen auf der Grundlage des Planes die ihnen 
übertragenen Aufgaben beim Neubau, bei der Modernisierung 
und beim Um- und Ausbau von Wohnungen, Schulen, Kinder
gärten und -krippen, Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens, der Kultur und des Sports, von Versorgungs
einrichtungen, stadttechnischen Anlagen und Versorgungsnet
zen. Sie, legen die Rang- und Reihenfolge bei der Durchfüh
rung von Baureparaturen an diesen Gebäuden und baulichen 
Anlagen fest. Die Räte der Städte und Gemeinden sind ver
antwortlich für die Durchführung von Baureparaturen an 
Wohngebäuden und gesellschaftlich genutzten Gebäuden, die 
sich in ihrer Rechtsträgerschaft bzw. Verwaltung befinden.

(3) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und Ge
meinden haben für die Einhaltung von Ordnung und Sauber
keit zu sorgen und dazu das Recht gegenüber den Rechtsträ
gern, Eigentümern und Nutzern von Gebäuden und Grund
stücken Anweisungen zu geben. Zur Durchführung von Bau
reparaturen, zur Modernisierung, zum Um- und Ausbau von 
Wohn- und Gewerberaum dürfen sie den Rechtsträgern, 
Eigentümern und Nutzern entsprechende Auflagen erteilen. 
Im Zusammenwirken mit den Ausschüssen der Nationalen 
Front haben die Räte der Städte und Gemeinden Maßnah
men zur Verschönerung der Städte und Gemeinden festzule
gen und deren Verwirklichung zu organisieren.

(4) Den Räten der Städte und Gemeinden können Bau- und 
Baureparaturbetriebe unterstellt sein. Die Volksvertretungen 
und die Räte der Städte und Gemeinden entscheiden auf der 
Grundlage des Planes über den effektiven Einsatz und die be
darfsgerechte Entwicklung der ihnen unterstellten Bau- und 
Baureparaturbetriebe sowie der Produktionsgenossenschaften 
und Handwerksbetriebe in ihrem Territorium. Änderungen 
des Einsatzes der dem Rat der Stadt bzw. Gemeinde plan
mäßig zur Verfügung stehenden Bau- und Baureparaturkapa
zitäten durch übergeordnete Fachorgane sind unzulässig. Sie 
können auf Beschluß des Rates der Stadt oder der Gemeinde 
bzw. des Rates des Kreises vorgenommen werden.

(5) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und Ge
meinden fördern die Tätigkeit der Arbeiterwohnungsbauge
nossenschaften. Sie unterstützen den Bau von Eigenheimen 
durch die Auswahl erschließungsgünstiger Standorte und die 
Ausnutzung örtlicher Materialaufkommen und -reserven. Sie 
fördern die Initiative und Aktivität der Betriebe, Kombinate,

[ Genossenschaften, Einrichtungen und der Bürger für die In
standhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und den- Um- 
und Ausbau sowie den Bau von Wohnungen, Gebäuden und 
baulichen Anlagen für gesellschaftliche Zwecke und für die 
ständige Verschönerung der Städte und Gemeinden.

(6) Den Volksvertretungen und den Räten der Städte und 
Gemeinden obliegt die Lenkung und Kontrolle der Nutzung 
des gesamten Wohn- und Gewerberaumes. Sie organisieren 
die Mitarbeit der gesellschaftlichen Organisationen, insbeson
dere der Gewerkschaften, der Betriebe, bei der Verteilung des 
Wohnfaumes und beim Wohnungstausch sowie die öffentliche 
Kontrolle über die Verteilung des Wohnraumes. Sie sichern 
insbesondere die Verbesserung der Wohnbedingungen der Ar
beiter, kinderreicher Familien und junger Eheleute.

(7) Den Räten der Städte sind Betriebe und Einrichtungen 
der Wohnungswirtschaft unterstellt. Den Räten der Gemein
den können solche Betriebe und Einrichtungen unterstellt 
sein.

§59

Handel und Versorgung

(1) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und Ge
meinden organisieren die staatliche und gesellschaftliche Kon
trolle über die Versorgung der Bevölkerung. Sie nehmen Ein
fluß auf die Entwicklung des Netzes der Verkaufseinrichtun
gen und Gaststätten, einschließlich der Sortimentsgestaltung 
und bestätigen die entsprechenden Maßnahmen der Handels
betriebe und Konsumgenossenschaften nach Beratung mit der 
Bevölkerung. Sie sind berechtigt, von den Betrieben, Betriebs
teilen, Einrichtungen und Konsumgenossenschaften, die die 
Versorgung des Territoriums sichern, Rechenschaft über die 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu verlangen. Die Räte der Städte 
und Gemeinden sind befugt, füb Einrichtungen des Einzelhan
dels Festlegungen über die Öffnungszeiten, die Verkaufskul
tur und die Urlaubspläne zu treffen.

(2) Die Räte der Städte und Gemeinden organisieren in 
Zusammenarbeit mit den Betrieben, Kombinaten, Betriebstei
len, Genossenschaften und Einrichtungen im Territorium die 
Entwicklung der Gemeinschaftsverpflegung, insbesondere der 
Arbeiterversorgung, der Schul- und Kinderspeisung. Sie sind 
berechtigt, den Gaststätten sowie Betrieben, Kombinaten, Be
triebsteilen, Einrichtungen und Genossenschaften, die über 
Kapazitäten für Gemeinschaftsverpflegung verfügen, Auf
lagen zu erteilen.

§60

Dienstleistungen und Reparaturen

(1) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und 
Gemeinden haben die Versorgung der Bevölkerung und ge
sellschaftlichen Bedarfsträger mit Dienstleistungen und Re
paraturen auf der Grundlage des Bedarfs nach den vom Rat 
des Kreises vorgegebenen Planaufgaben zu sichern. Sie ge
währleisten insbesondere die Verbesserung des Kundendien
stes, die Erweiterung des Annahmestellennetzes und den Aus
bau der stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen, die Beseiti
gung des Siedlungsmülls und die Müllverwertung. Sie haben 
das Recht, den Dienstleis.tungs- und Reparaturbetrieben, den 
PGH und privaten Handwerkern auf dem Gebiet der Dienst- 
und Reparaturleistungen Auflagen zu erteilen. 4

(2) Die Räte der Städte und Gemeinden bestätigen unter 
Beachtung der Entscheidungen des Rates des Kreises die Maß
nahmen der Betriebe, Kombinate, Einrichtungen und Genos
senschaften zur Konzentration und Spezialisierung auf dem 
Gebiet der Dienstleistungen und Reparaturen. Entscheidungen 
über die Einstellung von Dienstleistungen und Reparaturen 
sind mit den Räten der Städte und Gemeinden abzustimmen.


